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Sie sind freiwillig ins Netz gegangen ... - Herzlich willkommen im Erzgebirgischen Netzwerk für 

erneuerbare Energie.  

 

Die Vision vom ENEE lebt von der Überzeugung, dass Vernetzung von Potentialen, ebenso wie beim 

WORLD WIDE WEB - dem Internet, ungeahnte Möglichkeiten bietet.  

 

Wenn es gelingt,  
- alle Informationen und Erfahrungen zum Thema zusammenzubringen und verfügbar zu machen,  

- die verschieden Möglichkeiten nachhaltiger Energieerzeugung und effizienter Nutzung 

gleichberechtigt zu entwickeln und mit einander zu verknüpfen, 

- und ebenso die Akteure, die das alles tun, zu verbünden, 

dann wird sich unser Erzgebirge immer mehr zu einer energieautarken Region entwickeln. 

 

Man wird es uns nicht machen. Vielschichtige Interessen stehen dem entgegen. Mächtige 

Energielieferanten fürchten Verluste  und jeder einzelne mauert, um sein Wissen und seine Erfahrung 

nicht andren preiszugeben.  

 
Ich bin überzeugt, dass - „weil mer Erzgebirger sei“- wir dennoch dieses Netzwerk knüpfen und  als ganze 

Region Gewinn davon haben werden.  

 

 
Hartmut Decker 

(Vereinsvorsitzender) 



ENEE e.V. – Erzgebirgisches Netzwerk für Erneuerbare Energie 

Adam-Ries-Straße 16 

09456 Annaberg-Buchholz 

 

 

 

 

Ich möchte Mitglied werden und erkenne die Satzung an. 

 

 

 
Einzugsermächtigung ENEE e.V. 

 

Hiermit ermächtige ich den ENEE e.V. widerruflich den von mir zu entrichtenden  

Jahresbeitrag von 

 

 

 …………     Euro  

 

 

bei Fälligkeit zu Lasten meines Konto 
 

 

Konto-Nr.:  ………………………………………… 

 

Bankleitzahl:  ………………………………………… 

 

Kreditinstitut.  ………………………………………… 

 

 

 
durch Lastschrift einzuziehen.  

 

 

 

 

 

………………………………………………..    …………………………………………… 

(Ort, Datum)       (Unterschrift) 

 

              
 

 

Anschrift:  ………………………………………………… 

 

  ……………………………………………….. 

 

  ……………………………………………….. 

 



 

Satzung 

ENEE Erzgebirgisches Netzwerk für Erneuerbare Energie e.V. 

 

 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein trägt den Namen ENEE Erzgebirgisches Netzwerk für Erneuerbare Energie e.V.  

2. Der Verein ist beim Amtsgericht Annaberg einzutragen. 

3. Sitz des Vereins ist Annaberg-Buchholz. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

5. Gerichtsstand ist Annaberg-Buchholz. 

 

Zweck 

Zweck des Vereins ist:   

1. Die Förderung der Potentiale der Region zur Nutzung erneuerbarer Energien. 

2. Die Förderung von Maßnahmen zur konsequenten Reduzierung des gegenwärtigen, aktuellen 

Energieverbrauchs.  

3. Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke.  

4. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für 

satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

5. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile oder in ihrer Eigenschaft als 

Vereinsmitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Entstehen einem 

Vereinsmitglied bei der Erfüllung seines Auftrags Unkosten, so können diese vom Verein 
erstattet werden. 

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die diese Satzung anerkennen 

und die Arbeit dieses Vereins unterstützen wollen. 

2. Die Aufnahme von Mitgliedern in den Verein erfolgt nach schriftlichem Antrag, über den der 

Vorstand entscheidet. 
3. Über die Aufnahme von Ehrenmitgliedern entscheidet der Vorstand. 

 

Mitgliedsbeiträge 

1. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung 

festgelegt. 

2. Ist ein Mitglied länger als 12 Monate mit seinem Jahresbeitrag im Rückstand, so wird es aus der 

Mitgliederliste gestrichen. 

 

Austritt von Mitgliedern 

Ein Austritt aus dem Verein ist durch schriftliche Austrittserklärung jeweils zum Ende des Kalenderjahres 
möglich. Die Erklärung muss 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand 

abgegeben werden. 

 

 

 

 

 



Ausschluss von Mitgliedern 

1. Ausgeschlossen kann jedes Mitglied werden, das die Interessen des Vereins vorsätzlich verletzt. 

2. Den Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds stellt der Vorstand vor der Mitgliederversammlung, 

die darüber mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten 

entscheidet. 

3. Das betroffene Mitglied ist schriftlich zu informieren. Gegen den Ausschluss kann beim 

Vorsitzenden des Vereins Widerspruch eingelegt werden, der schriftlich zu begründen ist. 

4. Der Vorsitzende ist verpflichtet, die Beschwerde einschließlich der Begründung vor der nächsten 

Mitgliederversammlung vorzutragen. Wünscht das betroffene Mitglied dazu vor dieser 
Mitgliederversammlung zu sprechen, so ist ihm das zu gewähren. 

5. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann endgültig über den Ausschluss mit einfacher 

Mehrheit. 

 

Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt, vorzugsweise im ersten 

Quartal.  

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn mindestens ein 

Viertel der Mitglieder einen schriftlich begründeten Antrag an den Vorstand stellen. 

3. Der Vorsitzende lädt alle Mitglieder schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer 
Frist von 14 Tagen zur Mitgliederversammlung ein. 

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Jedes Mitglied hat das Recht, die Mitgliederversammlung zu besuchen. 

5. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der gültigen abgegebenen 

Stimmen, soweit diese Satzung nichts anderes vorschreibt. Die Abstimmungen erfolgen durch 

Handzeichen, auf Antrag oder Vorstandsbeschluss schriftlich. 

6. Satzungsänderungen können nur beschlossen werden, wenn sie bei der schriftlichen Einladung in 

der Tagesordnung angekündigt waren. Für einen derartigen Beschluss ist eine 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten notwendig. 

7. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet. 
8. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, Anträge in die Mitgliederversammlung einzubringen. Die 

Mitgliederversammlung kann beantragte Änderungen in der Tagesordnung beschließen. 

9. Der Versammlungsleiter erteilt den Mitgliedern das Wort in der Reihenfolge der 

Wortmeldungen. Antragsteller und Berichterstatter haben das erste und das letzte Wort. 

10. Wortmeldungen werden vom Versammlungsleiter angenommen. Bei Abstimmungen stellt der 

Versammlungsleiter den betreffenden Antrag. 

11. Über alle Tagesordnungspunkte, Anträge und Beschlüsse einschließlich der 

Abstimmungsergebnisse ist ein Protokoll vom Schriftführer oder bei dessen Abwesenheit von 

einem anderen Vorstandsmitglied zu führen. Das Protokoll ist vom Protokollführer und vom 

Versammlungsleiter zu unterschreiben und beim Vorstand zu archivieren. 
 

Vorstand 

1. Sämtliche Vorstandsmitglieder müssen volljährige Personen und Mitglieder des Vereins sein, die 

in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Verein stehen. 

2. Der Vorstand besteht aus dem: 

 Vorsitzenden 

 Stellvertretenden Vorsitzenden 

 Schatzmeister 

 Schriftführer 

 mindestens 2 bis zu 5 Beisitzern 



3. Die Vorstandsmitglieder sind durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren zu 

wählen. 

4. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt, so beruft der Vorstand für die restliche 

Dauer der Wahlperiode einen Nachfolger, ausgenommen Vorsitzender und Stellvertreter. 

5. Der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein in rechtsverbindlicher 

Form. Jeder von ihnen kann den Verein allein vertreten. Sie können anderen 

Vorstandsmitgliedern zur Erledigung einzelner Angelegenheiten Vollmacht erteilen. Sämtliche in 

dieser Satzung aufgeführten Amtshandlungen des Vorsitzenden werden bei dessen 

Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden ausgeübt. 
6. Der Vereinsvorsitzende ruft den Vorstand bei Bedarf, jedoch mindestens viermal jährlich, 

zusammen. An der Sitzung nehmen die Vorstandsmitglieder und weitere geladene Personen teil. 

Stimmberechtigt sind nur die Vorstandsmitglieder. Die Leitung der Sitzung hat der Vorsitzende. 

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter sowie mindestens 

3 weitere Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des Vorsitzenden. 

9. Über getroffene Beschlüsse ist ein Protokoll vom Schriftführer oder bei dessen Abwesenheit von 

einem anderen Vorstandsmitglied zu führen. Das Protokoll ist vom Protokollführer und vom 

Versammlungsleiter zu unterschreiben und beim Vorstand zu archivieren. 
10. Über die Verwendung des Vereinsvermögens hat der Vorstand schriftliche Nachweise zu führen. 

 

Revisionskommission 

1. Durch die Mitgliederversammlung werden zwei Vereinsmitglieder zur Bildung der 

Revisionskommission im Turnus der Vorstandswahl gewählt. 

2. Die Revisionskommission ist berechtigt, dem Vorstand Hinweise und Empfehlungen zur 

ordnungsgemäßen Vereinsführung zu geben. 

3. Sie prüft in zeitlichen Abständen die satzungsgemäße Arbeit des Vorstands und des Vereins, 

sowie die ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzen. 

4. Es ist mindestens einmal jährlich eine Prüfung durchzuführen. Die Ergebnisse sind durch 
Protokolle der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen. 

5. Der Vorstand kann Prüfungen durch die Revisionskommission veranlassen. 

 

Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins muss auf einer eigens dafür einberufenen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. 

2. Zur Auflösung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen abgegebenen Stimmen 

erforderlich. 

3. Das nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Restvermögen fällt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des § 2 dieser Satzung zu.  
 

 

 

 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde auf der Gründungsversammlung am 23. April 2007 

beschlossen. 



 

 

Beitragsordnung 

ENEE Erzgebirgisches Netzwerk für Erneuerbare Energie e.V. 

 

 

 

 

Die Beitragsordnung wird von der Mitgliederversammlung beschlossen.  

 

 

Nachfolgende Jahresbeiträge werden erhoben: 

 
        natürliche Personen          25,- Euro  

 

        juristische Personen (Unternehmen)     120,- Euro 

 

        Städte und Gemeinden bis 5.000 Einwohner    200,- Euro 

                                             5.000 – 10.000 Einwohner   300,- Euro  

                                             über 10.000 Einwohner   500,- Euro  

 

        Landkreise                                   1.000,- Euro 

 
        sonstige Vereine       100,- Euro bzw. 

         Vorstandsbeschluss 

 

        Schulen/Bildungsträger      100,- Euro bzw. 

         Vorstandsbeschluss 

 

 

Die Beiträge werden generell per Einzugsermächtigung in der Regel im 1. Quartal erhoben.  

 
Mit dem Beitritt zum Verein wird die Einzugsermächtigung durch das Mitglied bestätigt.  

 

Mit dem Vorstand kann jederzeit ein höherer Beitrag vereinbart werden.  

 

 

 

 

 

Beschlossen auf der Gründungsversammlung des Vereins am 23. April 2007.  

 
 


